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§ 42 NO GO 1973

NO GO 1973 - NO Gemeindeordnung 1973

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

(1) Das Gemeindeamt (Stadtamt) besteht aus dem Burgermeister als Vorstand, dem leitenden Gemeindebediensteten,
den anderen Bediensteten, dem Kassenverwalter und dem erforderlichenfalls zu bestellenden Vertreter des
Kassenverwalters (& 80). Es besorgt die Geschafte der Gemeinde.

(2) Das Gebaude, in dem das Gemeindeamt (Stadtamt) untergebracht ist, ist mit der Aufschrift “Gemeindeamt”
(“Stadtamt”) zu versehen. Beim Gemeindeamt (Stadtamt) ist jedenfalls eine fur jedermann zugangliche Amtstafel
anzubringen. Die Amtstafel ist so einzurichten, dass die Kundmachungen

a) in Papierform unmittelbar ersichtlich sind oder

b) in elektronischer Form unmittelbar ersichtlich gemacht oder zur Abfrage bereitgehalten werden; dabei ist die
Ubersichtlichkeit (etwa durch Gliederung und Suchfunktionen) zu gewéhrleisten.

In jedem Fall ist die dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Kundmachungsdaten in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht
sicherzustellen.

(3) Hat das Gemeindeamt Organstellung (&8 18 Abs. 2), dann entscheidet und verfliigt es in allen behoérdlichen
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches in erster Instanz.

(4) Der Burgermeister kann - unbeschadet der Bestimmungen des§ 55 - den leitenden Gemeindebediensteten oder
andere Gemeindebedienstete ermachtigen, Agenden der laufenden Verwaltung wahrzunehmen sowie bestimmte
Erledigungen und schriftliche Ausfertigungen der Gemeinde zu unterschreiben.

(5) Dem leitenden Gemeindebediensteten obliegt unter der Verantwortung des Burgermeisters und nach seinen
Weisungen die Leitung des inneren Dienstes des Gemeindeamtes (Stadtamtes). Dazu gehdren insbesondere die
Dienstaufsicht Uber alle Bedienstete sowie die organisatorischen und personellen MalBnahmen, welche eine rasche,
zweckmallige, wirtschaftliche und gesetzeskonforme Verwaltung gewahrleisten.

(6) Gemeindebedienstete kdnnen den Sitzungen des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes oder der
Gemeinderatsausschisse ohne Stimm- und Antragsrecht beigezogen werden.

In Kraft seit 16.02.2021 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_go_1973/paragraf/80
https://www.jusline.at/gesetz/noe_go_1973/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/noe_go_1973/paragraf/55
file:///

	§ 42 NÖ GO 1973
	NÖ GO 1973 - NÖ Gemeindeordnung 1973


